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Migesaoinesr Studentenausschuß
dar Studentenschaft der JUstras-Mebig-öhiwrs&tät Giessen, 6*2.1930 
6300 Giessen.* Otto-Behaghel-Str„ 25, Haas D

An- die
Allgemeinen Studentenausschüsse
der Studentenschaften der hessischen Fachhochschulen 

nachrichtlich;

an die Allgemeinen Studentenausschüsse der Studentenschaften 
dar hessischen Universitäten?
an den Vorstand der Vereinigten Deutschen Studentenschaften, Bonn«

Betr.» Ziele und Anforderungen des Kultusministers an Prüfttngsordhungan 
für das Fachhoehsehel-Studiura? Gespräch des Kultusministerss mit 
den Rektoren der hessischen Fachhochschulen

hiebe Kolleginnen und Kollegen,

wie in der letzten Sitzung der Landes-ASten-Kbnferenz am 29. Januar 1980 be

schlossen, habe ich dem Kultusministerium und dem Vorsitzenden der Rektoren

konferenz der hessischen Fachhochschulen eine kurze Stellungnahme der Landes- 

ASten-Konferenz zu dem Gespräch im Kultusministerium über Veränderungen von-- 

Studium und Prüfung an den .Fachhochschulen geschickt (Anlage

Die Absichten des Kultusministeriums gehen aus den Unterlagen hervor, di« dea 
FachhoehsehuIrektoren mit Erlaß vom 27.11.1979 zur Vorbereitung auf das Ge
spräch gesMilekt wurden (Anlage 21. Zusammengefaßts. Bs zollen studien
begleitende teistwngsnaehwels® zu "stuöienbegleitenden Prüfungsteilen” wsdefi- 
nierfc werden, damit letztlich di® Wiederholbarkeit der Scheine eingeschränkt 
werdten kann. Auf diese Weise wäre auch das GrundstidLum ■ vollends as.it Prüfungen 
durchzogen„ Nach dass beabsichtigten Streichen dar Swangsermatrikeiationsvof- 
Schrift im HRG bzw. im HHG würde der Rausschmiß der Studenten aus den Hoch
schulen iss wesentlichen durch das Nichtbsstehen einzelner studienbsgleitender 
ßzüfung steile bewerkstelligt. Diese Zielsetzung durchzieht das "Arbeitspapier"' 
des Kultusministeriums mit dem Etikett "Prüfungsreform- an den hessischen Fach
hochschulen" (Anlage 2h Dieses Arbeitspapier - als Erlaßentwurf schon; kennt
lich gemacht - soll den Erlaß des Kultusministers vom 27.11.1978 CAniagb 3! 
ergänzen und vertiefen, in d®ss der Kultusminister Siele und Anforderungen ein 
FacAhochschul-Früfungsordnungen aufgestellt hatte.

Ihr werdet sehen, daß der Erlaßentwurf des Kultusministeriums,der mit den Fach- 
hoehsehulrektorera durdigeärbeitet worden ist, bestenfalls als ein.weiterer 
"Reforms-Beitrag der regierungsamtlichen Sprachregelung ^  werden kann. 
Informationen über das Gespräch der Rektoren aia 4.2.1980 im Kultusministerium 
liegen mir noch nicht vor.

Selbstverständlich müssen wir una mit der neuen ■ Variante der StudienreglasMgjn- 
tierung auseinandazsatzen, damit am den Hochschulen jedenfalls auf sfodenti-

•*'§ beteachtet
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scher Sette kein Vakuum entsteht/ in das das Kultusministerium

nach Wegfall der Zwangsexmafcrtkulationsvorsehrift hineinsfcoßen un4 mit

Ersafcz-KstmaferikuXationsregeiungen ausfüllen kann.

Anlage i: Schreiben der Landes-ASten-Ronferenz an den Hess. Kultusminister
v. 31.1.1980, betr.: Studium und Prüfung an den Fachhochschulen.

Anlage 2: Erlaß des Hess. Kultusministers v. 27.11.1979, Az.: VI A 3/4-
907/472 - 2 befer.: Regelstudienzeife, Prüfungsfristen, 
Sanktionen und Zwangsexmafcrikulation (mit Ersaßen twurf vom 
November 1979, Az.: VI Ä 3/4 - 907/472 - 2 - ,batr.: Prüfungs- 
reform an den Hessischen Fachhochschulen).

Anlage 3t Erlaß des Hess. Kultusministers v. 27.11.1978, Az.: VB 2/3 - 482/ 
‘ ““ "* 631 - 4 betr.: Prüfungsordnung an Fachhochschulen.

Mit freundlichen Grüßen

ffd /^W c -’

(Karin Hagemannl/ J
Sprecherin der Lahdes-ASfeen-Konferenz
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LANDESKONFERENZ DER HESSISCHEN ALLGEMEINEN STUDENTENAUSSCHÜSSE
-Landes-ASten-Konferenz-
über:
Allgemeiner Studentenausschuß der Studentenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen

6300 Gießen, 31.1.1980 
Otto-Behaghel-Straße 25, Haus D

An den
i  ' ' ' •  *•% 'S .*  ;  I  > / U  ^  "  . i i £ l  ■ - f ’ ' , 1 4  f , : ^  ,

Hessischen Kultusminister

Luisenplatz 10 
6200 Wiesbaden

Betr.: Studium und Prüfung an den Fachhochschulen 

^  Sehr geehrter Herr Kultusminister!

Die Landes-ASten-Konferenz hat erfahren, daß in ihrem Hause am 4.2.1980 ein Gespräch 
mit den Leitungen der hessischen Fachhochschulen über Grundsätze für die Erarbeitung 
von Prüfungsordnungen stattfindet. Es soll_ schon ein entsprechender Erlaßentwurf vor
liegen.

I.

Ihnen sind aus den Auseinandersetzungen in den vergangenen Semestern über die für 
Studenten ö l t m e n f a t t n Fragen der Gestaltung von Studium und Prüfung die Aktivitäten 
der Studenten und ihrer Vertretungen, den Allgemeinen Studentenausschüssen, in Rich
tung auf eine wirkliche Reform des Fachhochschulstudiums bekannt. Eine Mindestvor
aussetzung dafür sahen und sehen wir im Abbau des verschulten Zustandes, in dem das 
Studium an den Fachhochschulen trotz der Oberführung ihrer Vorgängereinrichtungen 
in den Hochschul bereich gehalten wird. Deshalb leisteten die Studentenschaften auch 
Widerstand gegen die Bestrebungen Ihres Ministeriums, in das ohnehin zu kurz angelegte 
Fachhochschulstudium eine Vielzahl von Einzelprüfungen einzuziehen. Mit der Umdefini
tion von studienbegleitenden Leistungsnachweisen in ein System studienbegleitender 
Teil Prüfungen einer Zwischenprüfung bzw. der Abschlußprüfung verfolgten Sie das Ziel, 
die Wiederholbarkeit von Studienleistungen einzuschränken.

Ganz offensichtlich nimmt Ihr Ministerium jetzt einen neuen Anlauf, dieses Vorhaben 
durchzusetzen. Uns ist bekannt, Sv- d*r Einschränkung der Wiederholbarkeit der 
studienbegleitenden Leistungsnachweis* »rhöhte Bedeutung" beimessen, nachdem di** 
Sanktion der Zwangsexmatrikulation durch die zu erwartenden Änderungen des Hochschui-



schulrahmengesetzes und Hessischen Hochschulgesetzes fallen wird. So jedenfalls 
lesen wir es in einem Erlaß der Abteilung V Ihres Hauses, mit dem Sie zu der vor
gelegten Prüfungsordnung Feinwerktechnik der Fachhochschule Frankfurt Stellung 
nehmen (Az.: V B 2 - 486/274(1) - 2 vom 2b.9.79, Seite 5, zu § 11 der Prüfungs
ordnung). Auch der auf die Leitungen der Fachhochschulen eingeschränkte Gesprächs
kreis am 4.2.1980 weist darauf hin: die von Prüfungs"reform‘'-Maßnahmen des Kultus
ministeriums zu allererst Betroffenen, die Studenten, sind von der Erörterung des 
für ihre Ausbildung zentralen Gegenstandes ausgeschlossen. Ganz offenbar erwartet 
die Studenten auch nichts Gutes.

II.

Die Landes-ASten-Konferenz hat sich am 29.Januar 1980 in Gießen mit dieser Entwick
lung beschäftigt und läßt mich den folgenden Willen der Studentenschaften über- 
mi tteln:

1. Die Landes-ASten-Konferenz bittet um Zusendung des zwischen Fachhochschulrek
toren und Kultusministerium befindlichen Erlaßentwurfes über Grundsätze für 
Prüfungsordnungen.

2. Die Landes-ASten-Konferenz bittet um ein Gespräch mit dem Kultusminister und 
den zuständigen Beamten des Ministeriums, in dem die Vorstellungen der Studenten
schaften und des Kultusministers an Hand des erwähnten Erlaßentwurfs diskutiert 
werden.

3. Die Landes-ASten-Konferenz lehnt weiterhin die Einführung bzw. Festschreibung 
von Zwischenprüfungen ab. Das Studium an den Fachhochschulen kann in Studien
abschnitte gegliedert werden, ohne daß daraus die Einrichtung einer Zwischen
prüfung folgen muß.

4. Die Landes-ASten-Konferenz lehnt die Einschränkung der Wiederholbarkeit von 
studienbegleitenden Leistungsnachweisen - durch welche rechtlichen Umwege auch 
immer - ab.

5. Die Landes-ASten-Konferenz fordert die Verminderung der Semesterwochenstunden 
für Fachhochschulstudenten sowie eine deutliche Senkung der Zahl der insgesamt 
zu erbringenden Leistungsnachweise (manchmal mehr als 60!).



Es scheint den hessischen Studentenschaften notwendig, Ihnen dies vor dem Gespräch 
mit den Rektoren der Fachhochschulen in Erinnerung zu rufen, damit bei ihnen und 
den Beamten Ihres Hauses kein Zweifel über den Standpunkt der studentischen Mit
glieder der Hochschulen zu sozial-liberalen Variationen der Studienreglementierung

An den-I
Herrn Rektor der Fachhochschule Wiesbaden 
als Vorsitzender der Rektorenkonferenz

Frankfurter Straße 28 
6200 Wiesbaden

Betr.: Gespräch im Kultusministerium am 4.2.1y80

Sehr geehrter Herr Rektor Seyffarth!~
=:• i

Die Landes-ÄSTen-Konferenz hat sich in ihrer letzten Sitzung am 29.1.1980 mit dem 
bevorstehenden Gespräch der Fachhochschulrektoren über Grundsätze für Prüfungsord
nungen beschäftigt und mich beauftragt, an den Kultusminister den beigefügten Brief 
zu schreiben.

Ich bitte Sie, diesen Brief für die anderen Herren Rektoren zu vervielfältigen 
und im Gespräch mit den Ministerialen deutlichen Bezug darauf zu nehmen. Er muß 
dem Ministerium auch vorliegen; ich habe ihn mit Eilpost geschickt.

Mit freundlichen Grüßen,

aufkommt.

Mit f .....................

(Karin Hagemann) \ J
Sprecherin der Landeskonferenz der
hessischen Allgemeinen Studentenausschüsse

gez. Karin Hagemann
Sprecherin der Landes-Äbten-Konferenz



LANDESKONFERENZ DER HESSISCHEN ALLGEMEINEN STUDENTENAUSSCHOSSE
-Landes-ASten-Konferenz-
Uber:
Allgemeiner Studentenausschuß der Studentenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen

6300 Gießen, 31.1.1980 
Otto-Behaghel-Straße 25, Haus D

An den
Hessischen Kultusminister

Luisenplatz 10 
6200 Wiesbaden

Betr.: Studium und Prüfung an den Fachhochschulen 

Sehr geehrter Herr Kultusminister!

Die Landes-ASten-Konferenz hat erfahren, daß in ihrem Hause am 4.2.1980 ein Gespräch 
mit den Leitdhgen der hessischen Fachhochschulen über Grundsätze für die Erarbeitung 
von Prüfungsordnungen stattfindet. Es soll schon ein entsprechender Erlaßentwurf vor
liegen.

I.

Ihnen sind aus den Auseinandersetzungen in den vergangenen Semestern über die für 
Studenten e l tm e r t fa te n Fragen der Gestaltung von Studium und Prüfung die Aktivitäten 
der Studenten und ihrer Vertretungen, den Allgemeinen Studentenausschüssen, in Rich
tung auf eine wirkliche Reform des Fachhochschulstudiums bekannt. Eine Mindestvor
aussetzung dafür sahen und sehen wir im Abbau des verschulten Zustandes, in dem das 
Studium an den Fachhochschulen trotz der Oberführung ihrer Vorgängereinrichtungen 
in den Hochschul bereich gehalten wird. Deshalb leisteten die Studentenschaften auch 
Widerstand gegen die Bestrebungen Ihres Ministeriums, in das ohnehin zu kurz angelegte 
Fachhochschulstudium eine Vielzahl von Einzelprüfungen einzuziehen. Mit der Umdefini
tion von studienbegleitenden Leistungsnachweisen in ein System studienbegleitender 
Teil Prüfungen einer Zwischenprüfung bzw. der Abschlußprüfung verfolgten Sie das Ziel, 
die Wiederholbarkeit von Studienleistungen einzuschränken.

Ganz offensichtlich nimmt Ihr Ministerium jetzt einen neuen Anlauf, dieses Vorhaben 
durchzusetzen. Uns ist bekannt, daß Sie der Einschränkung der Wiederholbarkeit der 
studienbegleitenden Leistungsnachweise "erhöhte Bedeutung" beimessen, nachdem die 
Sanktion der Zwangsexmatrikulation durch die zu erwartenden Änderungen des Hochschul-



schulrahmengesetzes und Hessischen Hochschulgesetzes fallen wird. So jedenfalls 
lesen wir es in einem Erlaß der Abteilung V Ihres Hauses, mit dem Sie zu der vor
gelegten Prüfungsordnung Feinwerktechnik der Fachhochschule Frankfurt Stellung 
nehmen (Az.: V B 2 - 486/274(1) - 2 vom 2b.9.79, Seite 5, zu § 11 der Prüfungs
ordnung). Auch der auf die Leitungen der Fachhochschulen eingeschränkte Gesprächs
kreis am 4.2.1980 weist darauf hin: die von Prüfungs"reform“-Maßnahmen des Kultus
ministeriums zu allererst Betroffenen, die Studenten, sind von der Erörterung des 
für ihre Ausbildung zentralen Gegenstandes ausgeschlossen. Ganz offenbar erwartet 
die Studenten auch nichts Gutes.

II.

Die Landes-ASten-Konferenz hat sich am 29.Januar 1980 in Gießen mit dieser Entwick
lung beschäftigt una läßt mich den folgenden Willen der Studentenschaften über
mitteln:

1. Die Landes-ASten-Konferenz bittet um Zusendung des zwischen Fachhochschulrek
toren lind Kultusministerium befindlichen Erlaßentwurfes über Grundsätze für 
Prüfungsord'h ungen.

2. Die Landes-ASten-Konferenz bittet um ein Gespräch mit dem Kultusminister und 
den zuständigen Beamten des Ministeriums, in dem die Vorstellungen der Studenten
schaften und des Kultusministers an Hand des erwähnten Erlaßentwurfs diskutiert 
werden.

3. Die Landes-ASten-Konferenz lehnt weiterhin die Einführung bzw. Festschreibung 
von Zwischenprüfungen ab. Das Studium an den Fachhochschulen kann in Studien
abschnitte gegliedert werden, ohne daß daraus die Einrichtung einer Zwischen
prüfung folgen muß.

4. Die Landes-ASten-Konferenz lehnt die Einschränkung der Wiederholbarkeit von 
studienbegleitenden Leistungsnachweisen - durch welche rechtlichen Umwege auch 
immer - ab.

5. Die Landes-ASten-Konferenz fordert die Verminderung der Semesterwochenstunden 
für Fachhochschulstudenten sowie eine deutliche Senkung der Zahl der insgesamt 
zu erbringenden Leistungsnachweise (manchmal mehr als 60!).



Es scheint den hessischen Studentenschaften notwendig, Ihnen dies vor dem Gespräch 
mit den Rektoren der Fachhochschulen in Erinnerung zu rufen, damit bei ihnen und 
den Beamten Ihres Hauses kein Zweifel über den Standpunkt der studentischen Mit
glieder der Hochschulen zu sozial-liberalen Variationen der Studienreglementierung 
aufkommt.

Mi t freund 1 i chen. Grüben,

(Karin Hagemann) [ J

Sprecherin der Landeskonferenz der
hessischen Allgemeinen Studentenausschüsse
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Hessische Kultusminister 

VI A 3/4 - 907/472 -
( Im AmwortsLhiciben bnic anpeben )
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C?00 WIESBADEN 1. den n -  D e z .  1 9 7 9  

Pottl.ch S160 
Limcnplatz 10 
Telefon: Semmel * Ni. 3681

Durchwahl: 366 l̂ &l.Z....

An den
Vorsitzenden
der Rektorenkonferenz
der hessischen Fachhochschulen
Herrn Rektor Bach

Viesenstr. 14 

6J00 Gießen

Betr.: RegelStudienzeit, Prüfungsirieten, Sanktionen und 
Zwangsexmatrikulation -

Bezug: 1. Ihr Schreiben vom 5-11*1979 - R I - HK - 2/116
2. Erlaß vom 27-11-1978 - Y B  2/3 - 482/631 - 4 -

Für Ihr o.a. Schreiben danke ich Ihnen. .-Ihrer Anregung zu einer 

gemeinsamen Besprechung komme ich gerne nach. Für mich stellt 

sich das Thema Wiederholbarkeit von Hochschulprüfungen aufgrund 

der in § 21 Abs. 2 HHG geforderten Gleichwertigkeit der Studien- 

und Prufungsbedingungen in Verbindung mit den Vorschriften über 

Prüfungen und akademische Grade in den §§ 55 ff- HHG, nicht da

gegen in Verbindung mit dem Wegfall von Sanktionen und Zwangsex

matrikulationen.

Eine Begrenzung der Wiederholbarkeit von Fachhochschulprüfungen 

kann im übrigen nicht losgelöst von der Anzahl und der Art der 

Prüflingen und damit der Prüfungsreform als Teil der Studienreform 

erörtert werden. Mit Bezugserl aß zu 2. habe ich Ihnen Grundsätze 

für Studienreformmaßnahmen mitgeteilt. In den seither vorgelegten 

Prüfungsordnungen sind diese Grundsätze in den meisten Fällen nicht 

berücksichtigt worden. Daher ist eine erneute Behandlung dieser 

Thematik geböte .. Ich lade Sie und Ihre Kollegen der Rektoren

konferenz der he 'sehen Fachhochschulen dazu für

- 2 -



Freitag,den 25. Januar 1980, 10.00 Uhr 

Großer Sitzungssaal, Luisenplatz 10

ein. Zur Vorbereitung der Besprechung übersende ich Ihnen 

anliegend ein Arbeitspapier zur angesprochenen Thematik. 

Mehrfachausfertigungen für Ihre Ajmtskollegen sind zur 

Geschäftserleichterung beigefügt.

Sehr geehrte Herren,

Auftrag:

( Wolf )

hiermit übersende ich Ihnen den o.o. Erlaß des HKM vom 27.12.1979 

mit Anlage (4-foch). Der Termin für das Gespräch im HKM ist auf

Montag, den 4. Februar 1980, 10.oo Uhr

verlegt. Wir haben somit Gelegenheit, uns in der am 28.1.1980 ge

planten Sitzung der Rektorenkonferenz Uber den Erlaß und das weitere 

Vorgehen in der Angelegenheit zu unterhalten. Ich werde dies als 
Tagesordnungspunkt vorsehen.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. ^eyffarth
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Betr. : Prüfungsreform an den hessischen Fachhochschulen

r
I. Ausgangslage ....

1. Mit Erlaß vom 27«Nov.l978 - Az,: V B 2/5 - 4-82/631 - 4 - 

sind den hessischen Fachhochschulen Grundsätze für die 

Erarbeitung von Prüfungsordnungen übermittelt worden. 

Einige dieser Grundsätze bezogen sich auf Fragen des 

Erwerbs von Leistungsnachweisen und Prüfungen. Ausgehend 

von dem Ziel, das Prüfungswesen an den Fachhochschulen 

zu reformieren und dabei insbesondere auf eine Reduzierung 

der Zahl der Tgilprüfungen hinzuwirken, wurden in dem 

Erlaß folgende Anregungen gegeben:

klare Trennung zwischen Studxen-und Prüfungsleistrungen,

konkrete Beschreibung und Begrenzung der Prüfungsan
forderungen in den einzelnen Fächern,

•Konzentrierung des Prüfungsstoffes mit dem Ziel, 
Prüfungsschwerpunkte und/oder Pflicht-und Wahlpflicht
fächer-Gruppen zu bilden,

Zusammenfassung von Einzelfächern zu fachübergreifenden 
Gebieten, in denen die Fähigkeiten und Kenntnisse des 
Kandidaten exemplarisch geprüft werden können,

Unterscheidung zwischen Scheinen, die als unabdingbare 
Voraussetzung für den Erwerb weiterer Scheine erbracht 
werden müssen ("Konsekutivscheine") und Scheinen, deren 
Erwerb während des gesamten Studiums möglich ist.

-  2 -



Bei den seit Erlaß dieser Grundsätze zur Genehmigung vorge

legten Prüfungsordnungen sind diese Anregungen bisher nicht 

oder in unzureichendem Maße beachtet worden. Es zeigt sich, 

daß insbesondere das an den Fachhochschulen vorherrschende 

System studienbegleitender Prüfungen im Lichte dieser An

regungen überdacht und verbessert werden muß - auch mit dem 

Ziel, gesetzliche Vorschriften und allgemeine Grundsätze des 

Früfungswesens in ihrem materiellen Gehalt stärker zu berück

sichtigen.

2. Es muß erneut darauf hingewiesen werden, daß Prüfungen bzw. 

Prüfungsteile in einem System studienbegleitender Prüfungen 

in gleicher Weise den Anforderungen von § 55 Abs.5HHG unter

liegen wie punktuelle Prüfungen. Zwar haben*die Erläuterungen 

im Erlaß vom 27.Nov.'l9?8, Ziff.4, realistische Wege zur 

Verwirklichung dieser Grundsätze eröffnet; bisher ist aber 

noch nicht erkennbar, daß die Fachbereiche einen dieser

Wege zu beschreiben bereit sind (z.B. klare Trennung von 

Studien-und Prüfungsleistungen).

3. Unklarheiten bestehen auch in der Frage der Wiederholbarkeit 

nicht bestandener studienbegleitender Prüfungsteile. Für den 

Fachhochschulbereich fehlen bisher "Allgemeine Bestimmungen 

für Diplomprüfungsordnungen" (ABD), wie sie seit Jahren vor* 

der KMK im Zusammenwirken mit der WRE für universitäre 

Stüdiehgänge erlassen werden. Es ist jedoch geboten, die all

gemeinen Grundsätze der ABD sinngemäß auf die Fachhochschulen 

zu übertragen, um in diesem Bereich die auch vom HHG ge

forderte Einheitlichkeit im Hochschulwesen zu erreichen.

Mit gleicher Zielsetzung hatte bereits die KMK durch Beschluß 

d^r 12. Amtschefkonferenz am 29./30.Juni 1972 ^Allgemeine 

Richtlinien für Prüfungsordnungen an Fachhochschulen" er

lassen, die u.a. eine entsprechende Anwendung der ABD auf 

die Fachhochschulen, insbesondere in i h r en Verfahrensvor» 

Schriften vorsehen (A31.1978> S.281).
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Nach § 3 a Abs. 2 der Neufassung der ABD vom 15.11.1979 

können die Prüfungsleistungen für die Diplomvorprüfung 

durch studienbegleitende Leistungen, die nach Anforderungen 

und Verfahren einer Prüfungsleistung gleichwertig sind, ganz 

oder teilweise ersetzt werden; Diplomprüfungen können durch 

studienbegleitende Leistungen nur teilweise ersetzt werden.

Zur Wiederholbarkeit von Prüfungen bestimmen die ABD, daß eine 

erste Wiederholung unbegrenzt, eine zweite Wiederholung nach 

Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnungen zulässig ist, § 14 

Abs. 1 und 23 Abs. 1 und 2 ABD. Die 2. Wiederholung kann 

demnach z.B. von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht 

werden, die in der jeweiligen Prüfungsordnung niederzulegen 

sind. Eine 3» Wiederholung ist nach A3D ausgeschlossen.

Eine Übertragung dieser Grundsätze auf die Fachhochschulen und 

hier insbesondere auf die studienbegleitenden Prüfungen ver

deutlicht die Dringlichkeit der Prüfungsreform unter Beachtung 

der im Entwurf, vom 27. Nov. 1978 auf geführten Anregungen.

II. Ziele der Prüfungsreform

Im folgenden sollen die im Erlaß vom 27. Nov. 1978 aufge

stellten Ziele und Anforderungen &n Prüfungsordnungen 

ergänzt und vertieft werden.

1. Prüfungsreform ist Bestandteil der Studienreform. Das 

Prüfungsverfahren ist demnach sinngemäß an den gleichen 

Zielen auszurichten, die für das Studium und die Studien

reform unter Berücksichtigung der Aufgaben der einzelnen 

Hochschulen nach §§ 4 und 5 HHG generell gelten (vgl. §§ 41 

und 51 Abs. 2 HHG). Die Prüfungen dienen der Feststellung, 

ob der Student bei Beurteilung seiner individuellen 

v Leistungen das Ziel des Studienabschnitts oder des 

Studiums erreicht hat, § 55 Abs. 2 HHG.

4



2. Soll auch das Prüfungsverfähren an dem für das

Studium und die Studienreform geltenden Zielen oriu 

werden, sind für Jeden Studiengang unter Berücksic.’ ; ;xun! 

seiner fachlichen Besonderheiten folgende Überlegungen 

anzustellen:

2.1 Studiengänge sollen zu einem berufsqualifizierenden 

Abschluß führen, § Abs.1 Satz 1 HHG. Aufgrund ö ~ 

Forderungen nach breiten beruflichen Entwicklungs

möglichkeiten kann es nicht das Ziel sein, die Absol

venten für einen direkten beruflichen Einsatz auf einem 

bestimmten Arbeitsplatz (im Sinne von Berufsfertigkeit) 

zu qualifizieren. Da berufsbezogene Kenntnisse und 

Fertigkeiten rasch veralten, muß es vielmehr Ziel sein, 

den Absolventen zu befähigen, sich selbständig in viel

fältige berufliche Aufgaben einzuarbeiten, den Van-, v.l 

beruflicher Anforderungen nachzuvollziehen und zu diese» 

Wandel beizutragen (Berufsfähigkeit)0 A_llgemeines Zitl 

des Studiums ist demnach die berufliche Qualifizierung 

im Sinne von Berufsfähigkeit, die in der Abschlußprüfung 

festzustellen ist.

2.2 Prüfungsverfahren mit einer Vielzahl zusammenhangloser 

Leistungsnachweise sind mit diesen Zielsetzungen ni nt 

vereinbar. Es ist vielmehr Aufgabe der Fachbereiche 

die in dem Jeweiligen Studiengang anzustrebenden Au: - 

bildungsziele im Sinne der erwähnten gesetzlichen Vor

schriften zu definieren, die zurErreich-ung dieser Ziel; 

erfordeüichen fachlichen Anforderungen festzustellen unc 

Prüfungsformen zu entwickeln, die geeignet sind zu 

überprüfen, ob der Student die Ziele des Studiums er

reicht hat. Bei der Auswahl der Prüf-ungs f ora ist zu 

oerücksichzigen, daß die Studenten unterschiedliche 

Fähigkeiten zur mündlichen und schriftlichen Artikulati; 

haben. Ein sachgerechtes Prüfungsverfahren wird deshalb
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'vielfältige, möglichst auch nach Wahl des Studenten 

alternative Prüfungsformen vorsehen.

r

2.3 Die Qualität einer Prüfung hängt nicht proportional von 

der Zahl der Prüfungsteilfe ab. Eine Konzentration auf 

wenige, aber umfassender#» nach der Bedeutung für das 

berufliche Tätigkeitsfeld exemplarisch ausgewählte 

Prüfungsteile ist eher geeignet, die Qualifikation des 

Absolventen festzustellen als enzyklopädische Prüfungs- 

formen, die sich notwendigerweise auf elfte Überprüfung 

von Fertigkeiten und angelerntem - häufig zusammenhang

losen - Wissen beschränkten müssen. Eine® auf die Fest

stellung der 'Berufsfähigkeit bezogenen,-Prüfungsverfahren 

kann sich der Student nur mit Erfolg stellen, wenn er 

die entsprechenden fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

beherrscht. Dieses Prüfungsverfahren bedeutet somit keine 

Verringerung der Leistungsanforderung, sondern eine 

Steigerung im qualitativen Sinne; durch Konzentration und 

Exemplarität der PrüfungSänforderung kann aber zugleich 

die Prüfun'gsbelastung vermindert werden*

$. Diese Überlegungen liegen dem ErlaB vom 27*No v .1978 zu

grunde. Als besonders hilfreicher Ansatz zur 

Prüfungsreform im Fachhochschulbereich, wie sie hier dar«-- 

gestellt ist, war die Forderung nach klarer Trennung 

zwischen Studien-und Prüfungsleistungen gedacht. Aus den 

allgemeinen Überlegungen zur Funktion der Prüfungen können 

Kriterien zur Differenzierung von Studien-und Prüfungs

leistungen abgeleitet werden:

- Prüfungsleistungen sollen grundsätzlich aualifikations- 

v bezogen säm und sich fachlich auf die Kerndisziplin^cles 

, Studienganges beziehen* ihre Wiederholbarkeit ist be

grenzt.

- Studien!eistungen sollen grundsätzlich kenntnis-bzw. 

fertigkeitsbezogen sein und sich fachlich auf instrumen- 

t eiles W-^sen (unter Einschluh der "Hilfswissenschaften) 

beziehen. . :x sind Voraussetzung zur Meldung bestimmt

- 6 -



Prüfungsteilen, aber nicht deren Bestandteil; für ihre 

Wiederholbarkeit gelten somit nicht die Grundsätze des 

Prüfung sw e s e n s.

4. Die Fachbereiche sind jedoch auch verpflichtet, die Zahl 

der Studienleistungen sinnvoll, zu begrenzen. Dies kannu.a. 

dadurch erreicht werden, daB der Besuch bestimmter propädeu

tischer Veranstaltungen, die z.B. zum Ausgleich unterschied

licher Eingangsvoraussetzungen dienen, in die Verantwortrang 

des einzelnen Studenten gestellt werden; d.h. sie stellen ein 

Angebot im Lehrprogramm dar, das der'Student wahrnehmen kann, 

wenn er bei sich entsprechende fachliche Lücken vermutet.

Der Erwerb eines-Scheines ist somit nicht erforderlich; dies 

schließt bestimmte Verfahren zur Rückmeldung des Lehrerfolgs, 

wie z.B. Tests, nicht aus. Diese Freiheit der eigenen Studien

plangestaltung kann dem Studenten jedoch nur dann verantwortbar 

eingeräumt werden, wenn in den StudienOrdnungen die Anforderung 

an ihn in den propädeutischen (instrumentellen) Disziplinen 

präzise beschrieben sind.

III. Vorschläge zur Gestaltung des Prüfungsverfahrens

Wie unter II. dargestellt, sind Studienziele, Studien

aufbau und Prüfungswesen aufeinander abzustimmen. Nach 

Abschluß der einem Prüfungsfach zugeordneten Lehrveran

staltungen ist die Möglichkeit zur Durchführung der 

Prüfungen vorzusehen. Die Prüfungsordnung muß die 

Prüfungsfächer festlegen, die Studienordnung muß damit 

übereinstimmen. Prüfungen können schriftlich oder mündlich 

erfolgen. Die Dauer ist in der Prüfungsordnung festzulegen 

(ggf. mit Angaben zur Mindestdauer bzw. zur maximalen 

Dauer). Wird in einzelnen besonders umfangreichen Prüfungs 

fächern die Prüfung alternativ durch mehrere Teilprüfungen 

ermöglicht, so müssen
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- für die Teilprüfung die Anforderungen nach Art und Unfang 
beschrieben werden und

- die Verfahrensvorschriften für Prüfungen eingebauten werden

Unabhängig von Angebot der studienbegleitenden Prüfung sollte 

die Prüfungsordnung vorsehen, daß der Student auch eine ab

schließende Prüfung wählen kann. Die Prüfungsordnungen habe: zu 

regeln, in welchen Pachern und in welcher Form Studienleistungen 

(Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen, Praktika, Studienarbeiten, 

Übungsarbeiten, Projektarbeiten, Seminarvorträge oder ähnliches) 

als Voraussetzung zur Zulassung zur Prüfung zu erbringen sind« 

Soweit es aus curricularen Gründen geboten ist, können einzelne 

Studienleistungen aus mehreren Teilleistungen bestehen.

So beispielsweise * ‘ i #

- mehreren Laborexperimenten, .

- mehreren Übungsarbeiten,

- mehreren unterschiedlichen Teilleistungen,.wie Seminar- 
vorträge und/oder Protokoll, Studienarbeit und Übungs
arbeit.

Da auch für Studienleistungen der Grundsatz der Exemplarität 

gilt, ist es durchaus sachgerecht, daß-der Student z.B„nur zwei 

von drei vorgesehenen Leistungsnachweisen erbringen muß, wenn 

im Vordergrund der Veranstaltrung die Einübung in bestimmte 

wissenschaftliche Methoden/Techniken besteht, die an ver

schiedenen Gegenständen möglich ist.

Bei aufeinander aufbauenden Veranstaltungen (Veranstaltungs

sequenz) kann auf Konsekutivscheine verzichtet und die Studien*» 

leistiing erst für die letzte Veranstaltung verlangt werden; 

die geforderte Leistung kann sich auf die gesamte Veranstaltungs 

sequenz beziehen, aber auch auf den Inhalt der letzten Ver

anstaltung beschränkt bleiben, wenn die erfolgreiche Teilnahme 

an dieser Veranstaltung Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzt, 

die in den vorhergehenden Lehrveranstaltungen vermittelt worden 

sind. Auch hier sind (ggf. annonyme) Tests zur Erfolgskontrolle 

der Lehre nicht ausgeschlossen.

-  8 -



Auch Studien-und Prüfungsleistungen sind sorgfältig ai 

abzust inunen. Übermäßige Anhänfuzgai von Studien-und Prüfungs- 

leistungen innerhalb deB Studienprogramms sollten nach Möglich - 

keit vermieden werden. In der Anlage ist ein Modellstudiengang 

unter Einbeziehung von Studien- und Prüfungsleistungen dargestelJ 

Er geht von einer Gliederung in Grund- und Haupt Studium aus.

Das Grundstudium umfaBt. dabei 3 Semester» Es wird davon ausge

gangen, daß die Abschlußarbeit im Anschluß an das 6, Semester 

durchgeführt wird. Bei einem Studium ohne Zwischenprüfung nach d« 

Grundstudium (Modell C im Sinne des Erlasses vom 27«Nov.1978) 

wären anstelle der Prüfungen vor dem 4. Semester (Pz ) Studien

leistungen vorzusehen oder diese Prüfungen würden Bestandteil 

der Abschlußprüfung.

Bei einem Studiengang ohne Gliederung in Gründ-und Hauptstudium 

(Modell B des Erlasses vom 27»No v .1978) ist ein anderer Aufbau 

der einzelnen Studienfächer anzunehmen. Soweit einzelne Prüfungs

fächer jedoch auch hier bereits im 3-oder 4.Semester abgeschlosse 

werden, kann die Prüfung entsprechend studienbegleitend vorge

sehen werden.

Damit im Bahmen der Ab schlußprüf ungen doppelte Prüflingen in 

einzelnen Fächern möglichst vermieden*werden, sind .Regelungen 

zu treffen, nach denen in den Fächern, die Gegenstand des 

Fachgesprächs sind, eine vorherige Prüfung nicht erforderlich 

ist«

Die Prüfungsordnungen können festlegen, daß' die Mittelnote 

aller studienbegleitenden Leistungsnachweise wie eine Fachnote 

im Bahmen des Gesamturteils Berücksichtigung findet oder das 

einzelne studienbegleitende Leistungsnachweise (z. B. Studien- t 

oder Pro^ektarbeiten) besonders gewertet werden, sofern sie nach 

Anforderung'^ und Verfahren einer Prüfungsleistung gleichwertig 

sind. Außerdem können die Prüfungsordnungen vorsehen, daß die 

Prüfung in dem Fach, in dem eine Studien-oder Projekrarbeit 

angefertigt wurde, mit einem Kolloquium über die vorgelegte 

Arbeit abgeschlossen wird.

-  3 -
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Bei fächerübergreifenden Arbeiten können die Prüfungs

ordnungen zulaSsen, daß auf Antrag der Studenten die Prüfungen 

in den jeweiligen Fächern zusammengelegt werden. Die Prüfungs

dauer verlängert sich dann entsprechend.

Die dargestellten Möglichkeiten wie auch das anliegende

‘ Studiengangmodell haben zum Ziel, die mit" Erlaß vom 27»Nov.

•1978 vorgegebenen Grundsätze zum Prüfungsrecht zu erläutern

und Anregungen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - für die 
• — * ■ *w» * * % *’ % •»

Prüfungsreform als Teil der Studienreform zu geben. Soweit

darüber hinaus im Zuge der.Umsetzung- dieser Grundsätze weitere

# Fragen'auf treten, st’ehen die zuständigen'Referenten im Rahmen

'der dienstlichen Möglichkeit zur-'Beratung zur Verfügung.
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• III . • leanztichnung des4 folge tob Lehrveranstaltungen eines Studien- 

gebiets, die sich über mehrere festster erstrecken 

Studie nlsiftung

Prüfungsfach ,der Abschlußprüfung 
Prüfungsfach der Zwischenprüfung

^  Teilprüfurg innerhalb eines Prüfungsfachs der AtschludPrüfung
IeilPrüfung "innerhalb eines Prüfungsfachs der Zwischenprüfung 
Wahlfach 
■Jahl Pflichtfach

Erläuterung

•>ie larstellung des -cdtllstudiengangs enthält Angaben über die gemäß Prüfung?- 

und Studienerdnung vorgesehenen Studien- und Prüfungsleistungea in den einzel

nen Studirngetieten und ihre zeitliche Unordnung in den Studienablauf • Sca- 

stige v'erfahrtn^dbr Rückmeldung des lehreffcigs vif n.2. Tests gen; 3 atschritt 

II Ir. i sind nicht enthalten, pit Größe der Beider gibt an» welchen Umfang 

das Studiergebiet innerhalb des Itudieaprcgrarr.s Jeweils einninat. Bel besca- 

erc urfangreichea Studien*»bieten sind -eilprüfungen (TP) vorgesehen. Zin

mit der lachweis einer Studienieisture (!' f dieei. Jtr Studisngebieta wir:

7cr*uss»r-mg : u  Zulassung rur Prüfung ist, stgescnicsaen.

Di» durchgehenden Sralten teilen die Verlesungtsfreie Zeit zwischen der Se

mestern ;«r verg« sehen» ueitraun für die Jeweilige rrüf un . oder Studie

isturg ist durch die lagt der Svabele angegeben* .?o z. 3.

lachvei« für die St*'J ' ? izturg in Studiengsbiet 
C I an £rie der ~crlrsu.-g.s-eit

Zwischenprüfung in Studi»rgebiet H II vor/ru Pe- 
gim des folgenden Ztnesters
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Herrn Rektor ' « ..-\t . 1
der Fachhochschule Darmstadt * Schofferstraße 3, 6100 Darastadt

„ ___ _ , . •
Herrn Rektor
der Fachhochschule Prankfurt/M. Hibelungenplatz 1, 6000 Frankfurt/M.
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der Fachhochschule Fulda Mar^ardstraße 35» 6400 Fulda
. • , . .

Herrn Rektor
der Fachhochschule Gießen-^ ^ v Viesenstraße 14, 6300 Lahn-Gießen

Friedberg
' i

ins 2rx*n KsiivOir • r .
der Fachhochschule Wiesbaden Frankfurter Str. 28, 6200 Wiesbaden
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Betr.: Prüfung so rdnung an Fachhochschulen

Bezug: 1. Erlaß von 23.10.1978 - V B 2/3 - 482/631 - 4 -,

2. Besprechung nit der Rektorenkonferenz am 6.11.1978.. 

Anlg.: - 1 -

Ohne den im Benehmen mit der landeshochschulkonferenz zu erlassende: 

allgemeinen Verfahrensbestimmungen für Hochschulprüfungen (§ 26 

Abs. 2 FEG) vorzugreifen, stelle ich nachfolgend vier Grundsätze 

heraus, die bei der Erarbeitung von Prüfungsordnungen zu berück-

.
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sichtigen sind. Diese Grundsätze sollen dazu beitragen, die :> 

§ 21 Abs. 2 EEG geforderte Gleichwertigkeit der Studien- und 

Prüfungsbedingungen und die im Hochschulwesen gebotene. Ein

heitlichkeit auf diesen Gebieten zu gewährleisten, auf deren 

ich bei der Genehmigung der Prüfungsordnungen be

sonders achten werde.

..

tMt .Ov„

1. Nach § 26 Abs. 1 FEG ist die Einteilung des Studiums in 

ein Grund- und ein Haupt Studium der Begelfall. Ich gehe 

davon aus, daß das Grundstudium mit einer Zwischenprüfung 

abgeschlossen wird ^Modell. A)> Bei diesem Modell findet 
die Fristenregelung des § 58 EHG sowohl bei der Zwischen- 

Prüfung als auch bei der Abschlußprüfung Anwendung. ,Darü^r

"hinaus sind zwei weitere Modelle ,(B und C) möglich, die in 

den Fußnoten des beigefügten Formulierungsvorschlags berück

sichtigt sind.

Modell B: Das Fachhochschulstudium ist weder in ein Grund-
*

und ein Haupt Studium noch in sonstige Studienab- 

schnitte untergliedert. Die Fristenregelung greift 

nur b~i der Abschlußprüfung.
j .

Modell C: Das Fachhochschulstudium rist nach § 44 Abs. 3 2IEG
♦

unabhängig von der Prüfungsordnung in Studienab

schnitte gegliedert, die auch als Grund- und Haupt 

Studium bezeichnet werden kören. Das Grundstud^ 

wird jedoch nicht durch eine Zwischenprüfung ab 

' geschlossen. Auf Antrag wird hier ein'Grundstudien

zertifikat_im Sinne .des § 35 Abs. 3 HHG nach Maß
gabe der zu dieser,Vorschrift zu erlassenden Hecht 

Verordnung ausgestellt. Auch hier greift die 

Fristenregelung nur bei der Abschlußprüfung.

Die Modelle B und C.^sind bei der Vorlage der 

Prüfungsordnung "zu begründen. »

2. Es ist eine klare Trennung zwischen Studien- "und Prüfungs

leistungen vorzunehmen; dadurch kann eine erhebliche Ver-

$ •*»> •*;!

* • W
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minderung der Zahl der Teilprüfungen erzielt werden. Aus 

diesem Grunde müssen die einzelnen Prüfungsordnungen 

Regelungen enthalten, durch die .
* 1 • ' *' * i  "• " *"r »• - -  •

-die Prüfungsanforderungen in den einzelnen Pachern 
soweit wie möglich konkret beschrieben und begrenzt 
werden und —  *

-der Prüfungsstoff in der Weise konzentriert wird, daß 
PrüfungsSchwerpunkteund/oder Pflicht- und Pflichtwahl
fächergruppen gebildet werden. -' -
" . • ■ . ■ ■ - 

Außerdem sind in den Prüfungsordnungen Einzelfächer mög-
. . ~ — ---- --------------------------------------------

liehst zu fachübergreifenden Gebieten zus.ammenzufassen,

in denen die Fähigkeiten und Kenntnisse des Kandidaten

exemplarisch geprüft werden können.

D
\

■i b  ;-.***-.s

. V

Prüfungsordnungen, dleTsolche Regelungen nicht enthalten', 

können abFsof’ort"xrur noch befristet genehmigt werden. Die 

Fachbereiche sind daher gehalten, in einem angemessenen 

Zeitraum auf eine Reduzierung der Zahl der Teilprüfungen 

hinzu wirken und ihre Prüfungsordnungen dementsprechend zu 

erlassen oder abzuändern. Ist dies M s  zum Ablauf der be- 

fristeten Genehmigung nicht oder nur in unzulänglicher Weise 

geschehen, werde ich die Genehmigung endgültig versagen.

- s.

* 9
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3. In den Prüfungsordnungen ist zu unterscheiden zwischen

Scheinen, die als unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb 

weiterer Scheine und damit die ordnungsmäßige Fortsetzung 

des Studiums in einem bestimmten Zeitraum erbracht werden 

müssen (sogenannte "Konsekutivscheine"), und solchen Scheine 

deren Erwerb während des^gesamten Studiums möglich ist.
—'  Ä H... - **■*"—— 11 " 1 ■ 111111 "■  - w

Letztere müssen nicht innerhalb eines bestimmten Studienab

schnitts, z.B. des Grundstudiums,erbracht werden.

Sieht z.B. ein Fachbereich eine Zwischenprüfung vor, muß er 

in seiner Prüfungsordnung eine eindeutige Aussage darüber 

treffen, welche konkreten Leistungsnachweise für eine sinn

volle Fortsetzung des Studiums unerläßlich und deshalb 

Gegenstand der Zwischenprüfung sind, und welche Leistungs

nachweise auch später erbracht werden können, selbst wenn 

sie aus zeitökononischen Gründen tunlichst so früh wie mög

lich erworben werden sollten. Die Prüfungsordnungen sollten

- 4 -
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außerdem festlegen, daß ein Student, der einen sogenannten 

"Konsekutivschein" - aus welchen Gründen auch inner - inne;- 

halh des vorgeschriebenen Zeitraums nicht erlangt hat, auf 

Antrag auch punktuell geprüft werden kann, und zwar unter 

Beachtung der Bestimmung des § 55 Abs. 5 EHG (siehe hierzu 

Grundsatz 4). %
-

r r  f ,

‘•;J • •• *■ . .. _v. -
4. Der Grundsatz^ daß Prüfungsleistungen in Hochschulabschluß-

Prüfungen ..und in Prüfungen,.deren Bestehen Voraussetzung

<für die Fortsetzung^des Studiums ist, in der Hegel von zwei
. T » » ’- -  **  * » - ■  ■» -» > ■ «m e L i. ^  _______.1 . » * .     •*

I Prüfern zu bewerten s***£ (§ 55 Abs. 5 HEG), gilt für die 

punktuellen Prüfungen schon jetzt» *
—  ^  ■ - *  —  * —  '  '  ^  ?•. V '*• * '

' £  ... -  V  - •- j  ' . . r ^  ' , > « . ' ' / ■ - »  ' * : • - / •  ■'■

Soweit es die studienbegleitenden Leistungsnachweise b ^  

“trifft, ist diese Forderung Hand in Hand mit der erforder

lichen Reduzierung der Zahl der Prüfungsfächer, der damit 

verbundenen Einschränkung der Teilprüfungen sowie der Auf

teilung der Scheine in "Konsekutivscheine" und sonstige 

Scheine (Grundsätze 2 und 5) zu realisieren. Nach Ablauf
-  ■ sä* • * ■ p %, ~-*,r

der Übergangszeit können Prüfungsordnungen, die dem Grund

satz des § 55 Abs. 5 HHG nicht in vollem Umfang entsprechen 

nur in begründeten Ausnahmefällen und nur befristet ge

nehmigt werden.
, \t%S •*— * & . m. .v i *«.*• • -  - . • » '*%?■'■* '•* •• » '■f*-* • > - r:- ■ *

f f  • *

*
.

Ich bitte, diesen Erlaß sowie den beigefügten Formulierung^pr-^ 

schlag den Fachbereichen zur Kenntnis zu geben. ^

*r-*..! t  '

■ ,:X:■ .3* '• •; ^  -?
-  «

■vf 1?- •

§ 1  v X *■
* V ll\,

(Krollmann)


